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 Gemeindebezirk Otzenhausen 

 Der Ortsvorsteher 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Sitzung des Ortsrates Otzenhausen 

 
Am Montag, 18.05.2026 um 18:00 Uhr, findet eine Sitzung des Ortsrates Otzenhausen im 
Versammlungssaal der Hunnenringhalle Otzenhausen, Ringwallstraße 8, OT Otzenhausen, 
66620 Nonnweiler statt. 

 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

 
Punkt  1 Eröffnung der Sitzung 

 

Punkt  2 Anerkennung der Niederschrift; hier: Sitzung des Ortsrates Otzenhausen am 07.10.2025, 
17.11.2025 und 19.01.2026 

 

Punkt  3 Barrierefreier Zugang zum Schützenverein 
 

Punkt  4 Anschaffung von Festzeltgarnituren 
 

Punkt  5 Bebauungsplan "Solarpark Otzenhausen" 
in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteile Nonnweiler und Otzenhausen 
hier: städtebaulicher Vertrag 

 

Punkt  6 Teiländerung des Flächennutzungsplans 
im Bereich des Bebauungsplanes "Solarpark Otzenhausen" 
in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteile Nonnweiler und Otzenhausen; 
hier: Beschluss über die Teiländerung des Flächenutzungsplanes 

 

Punkt  7 Bebauungsplanes "Solarpark Otzenhausen" 
in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteile Nonnweiler und Otzenhausen; 
hier: Satzungsbeschluss 

 

Punkt  8 4. Teiländerung des Bebauungsplanes Industriegebiet "Münzbachtal" 
in der Gemeinde Nonnweiler, Ortsteil Otzenhausen; 
hier: Grundsatzbeschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 4. Teiländerung des 
Bebauungsplanes 

 

Punkt  9 Mitteilungen und Anfragen 
 

Nichtöffentlicher Teil 

 
Punkt  10 Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans "Industriegebiet Münzbachtal, 

3.Änderung" 
 

Punkt  11 Herstellung des Einvernehmens der Gemeinde nach §36 BauGB; 
hier: Neubau eines Einfamilienhauses im Innenbereich §34 BauGB im Ortsteil 
Otzenhausen 
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Punkt  12 Mitteilungen und Anfragen 
 

Nonnweiler-Otzenhausen, 08.05.2026 
 
(Martin Schneider) 
Ortsvorsteher 
 
 
Hinweis: 
Gemäß § 27 a des Saarländischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (SVwVfG) vom 
15.12.1976 sollen vorgeschriebene Bekanntmachungen zusätzlich und ergänzend im 
Internet veröffentlicht werden. 
Hierzu wird der Inhalt des vorstehenden Bekanntmachungstextes (einschließlich dieses 
Hinweises) zusätzlich auf der Homepage der Gemeinde Nonnweiler 

 
https://www.nonnweiler.de/gemeinde/bekanntmachungen/ 

 
zugänglich gemacht und damit die Kenntnisnahme erleichtert. 

https://www.nonnweiler.de/gemeinde/bekanntmachungen/

